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Text 

§. 30. 

(1) Bevollmächtigte haben bei der ersten von ihnen in einer Streitsache vorgenommenen 
Prozeßhandlung ihre Bevollmächtigung durch eine Urkunde (Vollmacht) darzutun, welche in Urschrift 
oder in beglaubigter Abschrift vorzulegen ist und bei Gericht zurückbehalten werden kann. Geschieht 
dies mit einer Privaturkunde und entstehen gegen deren Echtheit Bedenken, so kann das Gericht auf 
Antrag oder von Amts wegen eine gerichtliche oder notarielle Beglaubigung der Unterschrift anordnen; 
diese Anordnung kann durch ein Rechtsmittel nicht angefochten werden. 

(2) Schreitet ein Rechtsanwalt oder Notar ein, so ersetzt die Berufung auf die ihm erteilte 
Bevollmächtigung deren urkundlichen Nachweis. 

(2a) Schreitet ein Kinder- und Jugendhilfeträger als gesetzlicher Vertreter des Kindes ein, so ist Abs. 
2 sinngemäß anzuwenden. 

(3) Die Erklärung über die ertheilte Bevollmächtigung kann vor Bezirksgerichten, wenn die Partei 
bei einer in der Streitsache anberaumten Tagsatzung mit dem Bevollmächtigten persönlich vor Gericht 
erscheint, auch zu gerichtlichem Protokoll aufgenommen werden. 
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